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 Veröffentlicht am 13.05.2002

Norm

MRG §15a Abs1 Z1

MRG §15a Abs1 Z2

Rechtssatz

Es ist tatsächlich nicht zu vertreten, in einem Fall, wo Baderaum und WC unmittelbar durch eine Türe verbunden sind

und das WC durch ein normales Fenster ins Freie entlüftet werden kann (das WC überdies nur vom Baderaum aus zu

betreten ist), die Entlüftung des Baderaumes als nach der Verkehrsauffassung unzeitgemäß zu bewerten.
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